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Gesetz zur Änderung 
des Abgeordnetengesetzes 

und des Gesetzes über die Rechts -
stellung und Finanzierung der 

Fraktionen im Landtag von 
Baden-Württemberg

Der Landtag hat am 28. Juli 2010 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Abgeordnetengesetzes

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder
des Landtags (Abgeordnetengesetz) vom 12. September
1978 (GBl. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. Dezember 2008 (GBl. S. 433), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Ein Abgeordneter erhält eine monatliche Ent-
schädigung in Höhe von 6462 Euro.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Präsident und die Fraktionsvorsitzenden
erhalten als Amtszulage eine zusätzliche monat -
liche Entschädigung in Höhe von 125 vom Hundert
der Entschädigung nach Absatz 1. Die stellvertre-
tenden Präsidenten und von jeder Fraktion ein par-
lamentarischer Geschäftsführer erhalten als Amts-
zulage eine zusätzliche monatliche Entschädigung
in Höhe von 50 vom Hundert der Entschädigung
nach Absatz 1.“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ein Abgeordneter erhält eine monatliche Pau-
schale für

1. allgemeine Kosten, insbesondere für die Betreu-
ung des Wahlkreises, Bürokosten und Porto
sowie für sonstige Auslagen, die sich aus der
Stellung des Abgeordneten ergeben, 

2. Mehraufwendungen am Sitz des Landtags und
bei Reisen

in Höhe von 1425 Euro (Kostenpauschale). Die
Kostenpauschale erhöht sich für die Mitglieder
des Petitionsausschusses um 10 vom Hundert,
ebenso für die Dauer des Verfahrens für die Mit-
glieder von Untersuchungsausschüssen, von Un-
terausschüssen mit zeitlich und sachlich befriste-
tem Auftrag und von Enquete-Kommissionen,
insgesamt jedoch höchstens um 20 vom Hundert;
die Erhöhung entfällt, wenn ein Abgeordneter
eine Aufwandsentschädigung nach Absatz 7 er-
hält. Die Kos tenpauschale verringert sich für
einen Abgeordneten mit Amtsbezügen um 30 vom
Hundert.“

b) Absatz 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Eine monatliche Aufwandsentschädigung er-
halten der Präsident und die Fraktionsvorsitzenden
in Höhe von 50 vom Hundert, die stellvertretenden
Präsidenten, von jeder Fraktion ein parlamentari-
scher Geschäftsführer, die Ausschussvorsitzenden
und der stellvertretende Vorsitzende des Petitions-
ausschusses in Höhe von 25 vom Hundert der Kos -
tenpauschale nach Absatz 2 Satz 1; dieser Betrag
erhöht sich für den Vorsitzenden des Petitionsaus-
schusses um 7 vom Hundert der Kostenpauschale
nach Absatz 2 Satz 1 zur Abgeltung der amts -
bedingten zusätzlichen Telefonkosten. Nimmt ein
Abgeordneter mehrere Funktionen nach Satz 1
wahr, so wird nur die höhere Aufwandsentschädi-
gung gewährt.“

3. In § 10 Abs. 5 werden die Worte „an den überlebenden
Ehegatten, die leiblichen Abkömmlinge sowie die an-
genommenen Kinder“ durch die Worte „an den über-
lebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner
und die Abkömmlinge“ ersetzt.
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4. § 11 erhält folgende Fassung:

„§ 11

Altersvorsorge

(1) Abgeordnete erhalten zur Finanzierung der Alters-
versorgung einen zusätzlichen monatlichen Beitrag
(Vorsorgebeitrag) in Höhe von 1585 Euro. § 5 Abs. 2
gilt entsprechend. Voraussetzung für die Zahlung ist
der Nachweis, dass der Vorsorgebeitrag für die Al-
tersversorgung der Abgeordneten und zur Unterstüt-
zung ihrer überlebenden Ehegatten oder eingetra-
genen Lebenspartner und der Waisen durch eine
Rente verwandt wird und ein Kapitalwahlrecht voll-
ständig ausgeschlossen ist. 

(2) Der Vorsorgebeitrag wird nicht an Abgeordnete
gezahlt, die hauptamtliche Mitglieder der Landes -
regierung oder politische Staatssekretäre sind. Die
Zahlung entfällt vom auf die Ernennung folgenden
Kalendermonat bis zum Kalendermonat, in dem der
Abgeordnete aus dem Amtsverhältnis ausscheidet.
Hat der Abgeordnete bei seinem Ausscheiden hieraus
noch keinen Anspruch auf Ruhegehalt aus dem Amts-
verhältnis erworben, erhält er die entfallenen Vorsor-
gebeiträge nachgezahlt.

(3) Der Vorsorgebeitrag in Absatz 1 wird jeweils zum
1. Juli jeden Jahres an die Entwicklung des Höchstbei-
trags zur allgemeinen Rentenversicherung angepasst.
Der Präsident veröffentlicht den neuen Betrag im Ge-
setzblatt.“

5. § 14 erhält folgende Fassung:

„§ 14 

Gesundheitsschäden und Tod

(1) Hat ein Abgeordneter während seiner Zugehörig-
keit zum Landtag ohne sein grobes Verschulden Ge-
sundheitsschäden erlitten, die seine Arbeitskraft dau-
ernd und so wesentlich beeinträchtigen, dass er sein
Mandat und bei seinem Ausscheiden aus dem Landtag
die bei seiner Wahl zum Landtag ausgeübte oder eine
andere zumutbare Tätigkeit nicht ausüben kann, so er-
hält er auf Antrag eine Entschädigung in Höhe von 25
vom Hundert der Entschädigung gemäß § 5 Abs. 1. Ist
der Gesundheitsschaden durch einen Unfall in Aus -
übung oder in Folge des Mandats eingetreten, so er-
höht sich die Entschädigung auf 30 vom Hundert der
Entschädigung nach § 5 Abs. 1. Für zurückliegende
Zeiten wird die Entschädigung höchstens für drei Mo-
nate vor Antragstellung gewährt.

(2) Verstirbt ein Abgeordneter während seiner Zuge -
hörigkeit zum Landtag, so erhält sein überlebender
Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner eine Ent-
schädigung in Höhe von 50 vom Hundert der Entschä-

digung nach Absatz 1. Die Entschädigung vermindert
sich für jedes volle Kalenderjahr, um das der Berech-
tigte mehr als 15 Jahre jünger als der Abgeordnete ist,
um 5 vom Hundert, höchstens jedoch auf 25 vom Hun-
dert. Halbwaisen erhalten 12 vom Hundert, Vollwaisen
20 vom Hundert der Entschädigung nach Absatz 1. 

(3) Renten gemäß § 11 Abs. 1 werden in voller Höhe
auf Entschädigungen nach den Absätzen 1 und 2 an-
gerechnet. Versorgungsansprüche nach dem Abge-
ordnetengesetz in der auf den Abgeordneten bzw.
seine Hinterbliebenen anwendbaren Fassung, nach
Rechtsvorschriften für Mitglieder des Europäischen
Parlaments und nach dem Abgeordnetengesetz des
Bundes oder eines anderen Landes sowie Versor-
gungsbezüge aus einem Amtsverhältnis oder einer
Verwendung im öffentlichen Dienst vermindern An-
sprüche nach den Absätzen 1 und 2 um den Betrag,
um den die Versorgungsbezüge zusammen mit den
Ansprüchen nach den Absätzen 1 und 2 den Höchst-
betrag von 40 vom Hundert der Entschädigung nach
§ 5 Abs. 1 übersteigen.

(4) Im Übrigen sind die für die Versorgung von Lan-
desbeamten geltenden Vorschriften sinngemäß anzu-
wenden.“

6. In § 16 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Ehegat-
te“ die Worte „oder eingetragener Lebenspartner“ ein-
gefügt.

7. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Hat ein Abgeordneter neben der Entschädi-
gung nach § 5 Versorgungsansprüche aus einem
Amtsverhältnis oder aus einer Verwendung im öf-
fentlichen Dienst, so ruht die Entschädigung in
Höhe von 50 vom Hundert der Versorgungsbe -
züge, höchstens jedoch zu 50 vom Hundert der
Entschädigung nach § 5 Abs. 1. Entsprechendes gilt
für Renten im Sinne des § 55 Abs. 1 Satz 2 des Be-
amtenversorgungsgesetzes; § 55 Abs. 3 und 4 des
Beamtenversorgungsgesetzes ist sinngemäß anzu-
wenden. Hat ein Abgeordneter neben der Entschä-
digung nach § 5 Versorgungsansprüche oder An-
sprüche auf Übergangsgeld als Mitglied des Euro -
päischen Parlaments, des Deutschen Bundestages
oder als Abgeordneter in einer gesetzgebenden Kör -
perschaft eines anderen Landes, so ruht die Ent-
schädigung nach § 5 bis zur Höhe des Betrags, den
er als ehemaliger Abgeordneter des anderen Parla-
ments erhält. Wird neben Versorgungsbezügen im
Sinne der Sätze 1 und 2 eine Entschädigung aus der
Mitgliedschaft in einer gesetzgebenden Körper-
schaft eines anderen Landes gewährt, so bestimmt
sich das Ruhen der Versorgungsbezüge nach den
Bestimmungen, die das jeweilige Land für das Zu-
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sammentreffen von Versorgungsbezügen mit der
Abgeordnetenentschädigung getroffen hat.“

b) In Absatz 4 (neu) wird die Angabe „Absätze 1 bis
4“ jeweils durch die Angabe „Absätze 1 und 2“ er-
setzt.

8. In § 30 werden die Worte „des Landtags oder des
Deutschen Bundestags“ durch die Worte „des Land-
tags, des Deutschen Bundestags oder des Europä -
ischen Parlaments“ ersetzt.

9. In § 31 werden die Worte „im Landtag oder im Deut-
schen Bundestag“ durch die Worte „im Landtag, im
Deutschen Bundestag oder im Europäischen Parla-
ment“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Fraktionsgesetzes

Das Gesetz über die Rechtsstellung und Finanzierung
der Fraktionen im Landtag von Baden-Württemberg
vom 12. Dezember 1994 (GBl. S. 639), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 16. März 2010 (GBl. S. 319), wird
wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 2 werden nach dem Wort „Bedienstete“
die Worte „oder entsprechende zweckgebundene Mit-
tel“ eingefügt.

2. § 3 Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Zahlung einer besonderen, angemessenen Auf-
wandsentschädigung an stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende und Vorsitzende von Fraktionsarbeitskreisen,
höchstens jedoch an insgesamt 30 vom Hundert der
Mitglieder der Fraktion, ist zulässig.“

3. § 7 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a erhält folgende Fassung:

„a) Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Frak -
tionsvorsitzende und Vorsitzende von Fraktions -
arbeitskreisen (Gesamtbetrag und gegliedert nach
Leis tungen an stellvertretende Fraktionsvorsitzende
und Vorsitzende von Fraktionsarbeitskreisen).“

Artikel 3

Aufhebung von Vorschriften

Artikel 1 Nr. 2 Buchst. a, Nr. 3 Buchst. a und e, Nr. 7
Buchst. d, Nr. 8, Nr. 11, Nr. 17 Buchst. b und e des Ge-
setzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes vom 
6. Mai 2008 (GBl. S. 114) werden aufgehoben.

Artikel 4

Übergangsregelungen

Artikel 3 § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Änderung des Ab-
geordnetengesetzes vom 6. Mai 2008 (GBl. S. 114) ist
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Anwendung des
bisherigen Rechts für Mandatszeiten nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes § 5 Abs. 2 des Abgeordnetengesetzes in
der Fassung dieses Gesetzes zu Grunde zu legen ist.

Artikel 5

Inkrafttreten

Artikel 2 Nr. 1 und Artikel 3 treten am Tag nach der Ver-
kündung dieses Gesetzes in Kraft. Im Übrigen tritt dieses
Gesetz am 1. Mai 2011 in Kraft.
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